
Mitaufsicht
Beitrag von „Valerianus“ vom 30. August 2017 17:22

Zwei Klassen gleichzeitig beaufsichtigen zu wollen ist ungefähr genau die Definition von grob
fahrlässig. Trunkenheit am Steuer ist in aller Regel eine Vorsatztat (sonst macht §316 StGB
Absatz 2 wenig Sinn), die daraus resultierenden Konsequenzen sind in der Regel grob fahrlässig
(weil du auch betrunken nur selten vorhast jemanden umzufahren).

Fahrlässig heißt, dass du die erforderliche Sorgfalt außer acht gelassen hast. Grob fahrlässig
liegt dann vor, wenn du bereits einfachste Überlegungen nicht angestellt oder Dinge nicht
beachtet hast, die jedem einleuchten hätten müssen. Aufsicht in zwei Räumen ist unmöglich,
das sollte jedem normal denkenden Menschen klar sein. Es liegt eine grob fahrlässige
Aufsichtspflichtverletzung vor, das heißt im Zweifel bist du der Dumme der dafür zivil- und
strafrechtlich geradestehen muss und das steht auch in deiner "wir tun so als wären wir eine
Gewerkschaft"-Handreichung (Satz 2).
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